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A. Einleitung – Profisport und Tarifrecht

I. Problemaufriss

Tarifverträge im Profisport1 sind vor allem aus den US-​amerikanischen Pro-
filigen sowie dem europäischen Ausland bekannt. Sie spielen in der Praxis des 
deutschen Profisports sowie der rechtswissenschaftlichen Diskussion bisher eine 
untergeordnete Rolle.2 Die erste Frage, die es daher in diesem Zusammenhang zu 
beantworten gilt, ist: Wer könnte derzeit im Profisport auf Arbeitnehmer-​ bzw. auf 
Arbeitgeberseite überhaupt Tarifvertragspartei sein?

Im Bereich des professionellen Fuß-​, Hand-​ und Basketballs haben sich insoweit 
auch in Deutschland auf Seiten der Spieler Vereinigungen gebildet, die sich selbst 
als Gewerkschaften im Sinne des § 2 Abs. 1 Alt. 1 TVG bezeichnen und die als ihr 
Ziel den Abschluss von Tarifverträgen für ihre Mitglieder ausgeben. Im Fußball ist 
dies die Vereinigung der Vertragsspieler e. V., im Handball die Gemeinschaftliche 
Organisation Aller Lizenzhandballer in Deutschland (GOAL Deutschland) e. V.  
und im Basketball die Spieler Initiative (SP.IN) e. V. Diese Spielervereinigungen 
sind als Berufsgruppengewerkschaften organisiert. Die Mitgliedschaft steht grund-
sätzlich nur Profifußballern, Profihandballern bzw. Profibasketballern offen. Die 
Spielervereinigungen verfügen deshalb über sehr geringe absolute Mitgliederzah-
len. Auch wenn Berufsgruppengewerkschaften in der jüngeren Rechtsprechung 
verstärkt Anerkennung gefunden haben3, stellt sich daher insbesondere die Frage, 

	 1	Soweit in dieser Untersuchung der Begriff des Profisports verwendet wird, bezieht er sich 
insbesondere – da sich für diese Bereiche Spielervereinigungen gebildet haben – auf die Mann-
schaftssportarten Fuß-​, Hand-​ und Basketball, die von den Sportlern in den jeweils höchsten 
Spielklassen betrieben werden. Dabei handelt es sich im Fußball um die Bundesliga und die 
2. Bundesliga, im Handball um die LIQUI MOLY Handball-​Bundesliga und die 2. Handball-​
Bundesliga, im Basketball um die easyCredit Basketball Bundesliga.
	 2	Mit Tarifvertragsparteien und Tarifverträgen im Kontext Profisport beschäftigen sich ins-
besondere: Walker, in: Walker (Hrsg.), Mitbestimmung im Sport, 2000, S. 11; Klose / ​Zimmer-
mann, in: FS Fenn, 2000, S. 137; Fikentscher, Mitbestimmung im Sport, 2002; Merkel, Der 
Sport im kollektiven Arbeitsrecht, 2003; Rüth, Kollektives Arbeitsrecht im Lizenzsport, 2003; 
Jungheim, causa sport 2010, 247; Heink, causa sport 2011, 37; Walker, SpuRt 2012, 222; Fröh-
lich / ​Strauf, causa sport 2012, 111.
Gerichtliche Entscheidungen zum Thema sind nicht existent. Soweit ersichtlich, hat sich bis-
her einzig das Arbeitsgericht Bamberg in einem – im Verlauf des Verfahrens allerdings ein-
gestellten – Beschlussverfahren (Aktenzeichen: 5 BV 7/06) mit der Frage der Tariffähigkeit 
einer Spielervereinigung (im konkreten Fall der Spieler Initiative (SP.IN) e. V. im Basketball) 
auseinandersetzen müssen.
	 3	Richtungsweisend insoweit: BAG, Beschl. v. 14.12.2004 – 1 ABR 51/03 – BAGE 113, 82.
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ob und wie sich die niedrigen absoluten Mitgliederzahlen auf die Tariffähigkeit 
der Spielervereinigungen auswirken.

Auch auf Arbeitgeber-​/Sportverbandsseite sind Bewegungen erkennbar, die auf 
den Abschluss von Tarifverträgen im Profisport hindeuten. So bekennt sich etwa 
im Fußball der DFL e. V. als Zusammenschluss der Vereine und Kapitalgesell-
schaften der Bundesliga und 2. Bundesliga gemäß § 4 Nr. 1 lit. i) seiner Satzung 
ausdrücklich dazu,

„die Interessen der Mitglieder als Arbeitgeberverband gegenüber Arbeitnehmerverbänden 
wahrzunehmen, einschließlich des Abschlusses von Tarifverträgen.“

Der DFL e. V. ist im Fußball Teil einer aus weiteren Fußball-​Sportverbänden be-
stehenden Verbandspyramide. Er „kontrolliert“ gemeinsam mit anderen Fußball-​
Sportverbänden den Zugang von Vereinen und Kapitalgesellschaften zur Bundes-
liga und 2. Bundesliga. Die Situation in anderen Sportarten ist vergleichbar. Nicht 
zuletzt dadurch kommt Sportverbänden gegenüber ihren (potentiellen) Mitgliedern 
eine sehr starke Machtposition zu. Aus diesem Grund wird zu untersuchen sein, 
welche Anforderungen an die Koalitionseigenschaft und Tariffähigkeit von Sport-
verbänden zu stellen sind. Insbesondere wird dabei auf die Frage einzugehen sein, 
ob die Sportverbände ihre Machtposition gegenüber ihren (potentiellen) Mitglie-
dern ohne weiteres zugunsten der Verfolgung des Koalitionszwecks gemäß Art. 9 
Abs. 3 S. 1 GG einsetzen dürfen.

II. Mögliche Inhalte von Tarifverträgen im Profisport

Es lohnt sich die Frage nach der Koalitionseigenschaft und Tariffähigkeit von 
Spielervereinigungen sowie Sportverbänden und damit nach den Tarifvertragspar-
teien im Profisport zu stellen. Denn Tarifverträge im Profisport bieten durchaus 
interessante Möglichkeiten; zudem existieren diverse potentielle Inhalte solcher 
Tarifverträge.

Ein Vorteil von Tarifverträgen im Allgemeinen besteht zunächst darin, dass sie 
keiner Angemessenheits-​ bzw. Billigkeitskontrolle unterliegen.4 Da im Verhältnis 
der Tarifvertragsparteien zueinander von einem Gleichgewicht ausgegangen wird, 
kommt tariflichen Regelungen eine sog. materielle Richtigkeitsgewähr zu.5 Auch 

	 4	Klose / ​Zimmermann, in: FS Fenn, 2000, S. 137 (161–165); Rüth, Kollektives Arbeitsrecht 
im Lizenzsport, 2003, S. 163–165; Jungheim, causa sport 2010, 247 (248). Zur Ablehnung der 
Angemessenheits-​ bzw. Billigkeitskontrolle bei Tarifverträgen vgl. BAG, Beschl. v. 28.3.2006 – 
1 ABR 58/04 – BAGE 117, 308 (320); BAG, Urt. v. 6.9.1995 – 5 AZR 174/94 – BAGE 81, 5 
(12 f.); Löwisch / ​Rieble, Tarifvertragsgesetz, 4. Aufl. 2017, Grundl. Rn. 198; Gamillscheg, Kol-
lektives Arbeitsrecht I, 1997, S. 284–286; Krause, in: Jacobs / ​Krause / ​Oetker / ​Schubert, Tarif-
vertragsrecht, 2. Aufl. 2013, § 1 Rn. 147 m. w. N.
	 5	BAG, Urt. v. 6.9.1995 – 5 AZR 174/94 – BAGE 81, 5 (12 f.); Krause, in: Jacobs / ​Krause / ​
Oetker / ​Schubert, Tarifvertragsrecht, 2. Aufl. 2013, § 1 Rn. 147.
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eine AGB-​rechtliche Einbeziehungs-​ und Inhaltskontrolle nach den §§ 305 ff. BGB 
findet insofern gemäß § 310 Abs. 4 S. 1 BGB nicht statt. Tarifliche Regelungen 
unterliegen lediglich einer Rechtskontrolle und dürfen daher nicht gegen vorrangi-
ges Recht verstoßen. Die gerichtlichen Kontrollmöglichkeiten bezüglich Tarifver-
trägen im Profisport wären deshalb geringer als im Fall der die Rechtsstellung der 
Profisportler bestimmenden vertraglichen und verbandsrechtlichen Regelungen. 
Denn die Arbeitsverträge zwischen Profisportlern und Clubs sowie die (Lizenz-​)
Verträge zwischen Profisportlern und Sportverbänden unterliegen – da es sich in 
aller Regel um Allgemeine Geschäftsbedingungen enthaltende Formularverträge 
handelt – auch der AGB-​rechtlichen Einbeziehungs-​ und Inhaltskontrolle.6 Das 
Verbandsrecht der den Profisport organisierenden Sportverbände unterliegt auch 
einer richterlichen Inhaltskontrolle im Hinblick auf seine inhaltliche Angemes-
senheit unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (§ 242 BGB).7 Im Ergeb-
nis bieten tarifliche Regelungen im Profisport den beteiligten Parteien demnach 
einen größeren Gestaltungsspielraum als dies bei Arbeits-​ oder Lizenzverträgen 
oder dem Verbandsrecht der Fall ist. Hiervon könnte etwa im Bereich von Ver-
tragsstrafen-​Regelungen oder der Gestaltung tarifvertraglicher Ausschlussfristen 
Gebrauch gemacht werden.8

Als weiterer Vorteil ist anzuerkennen, dass in Tarifverträgen im Profisport 
von tarifdispositivem Gesetzesrecht abgewichen werden und so sportspezifi-
sche Besonderheiten berücksichtigt werden könnten.9 Diskutiert wurde dies be-
reits etwa für das Arbeitszeitrecht10, den Bereich der Entgeltfortzahlung11, das  

	 6	Klose / ​Zimmermann, in: FS Fenn, 2000, S. 137 (161 f.); Jungheim, RdA 2008, 222 (224); 
Richter / ​Müller-​Foell, KSzW 2013, 217.
	 7	BGH, Urt. 24.10.1988 – II ZR 311/87 – BGHZ 105, 306 (318); Staudinger / ​Schwennicke 
(2019), § 25 Rn. 122 ff.; BeckOK BGB / ​Schöpflin, § 21 Rn. 59; Steinbeck, Vereinsautonomie 
und Dritteinfluß, 1999, S. 225 f.
	 8	Zu den Vertragsstrafen-​Regelungen vgl. ausdrücklich Klose / ​Zimmermann, in: FS Fenn, 
2000, S. 137 (163–165); Jungheim, causa sport 2010, 247 (253–257). Zum Gestaltungsspielraum 
bei tarifvertraglichen Ausschlussfristen vgl. BAG, Urt. v. 4.12.1997 – 2 AZR 809/96 – BAGE 87, 
210; BAG, Urt. v. 22.9.1999 – 10 AZR 839/98 – NZA 2000, 551; BAG, Urt. v. 13.12.2000 – 10 
AZR 168/00 – BAGE 96, 371; BAG, Urt. v. 13.12.2011 – 9 AZR 399/10 – BAGE 140, 133.
	 9	Walker, SpuRt  2012, 222 (223); Wüterich / ​Breucker, in: Adolphsen / ​Nolte / ​Lehner / ​Ger-
linger (Hrsg.), Sportrecht in der Praxis, 2012, Rn. 511; Heink, causa sport 2011, 37 (40–42).
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